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Wussten Sie schon,
dass auch Personen Beihilfe erhalten können, die nicht bei der PBeaKK versichert oder mitversichert 
sind, sondern z.B. eine private oder gesetzliche Krankenversicherung haben?

Wen betrifft das genau?

 Ehegattinnen, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner von Beihilfeberechtigten sind berück-
sichtigungsfähig, wenn der Gesamtbetrag ihrer Einkünfte zurzeit 17.000 Euro nicht übersteigt.  Maßge-
bend ist der Tag der Antragsstellung. Der Gesamtbetrag der Einkünfte ist durch Vorlage einer Kopie des
Steuerbescheides nachzuweisen.

 Kinder  sind berücksichtigungsfähig,  wenn sie  im Familienzuschlag der  oder  des Beihilfeberechtigten
nach dem Bundesbesoldungsgesetz berücksichtigt sind.

Mögliche Leistungen kann es geben, wenn

 für die Leistung eine grundsätzliche Beihilfeberechtigung besteht und
 die Leistung nicht durch eine Sachleistung in der gesetzlichen Krankenversicherung grundsätzlich abge-

sichert ist.
 Im Wesentlichen kann also eine Leistung der Beihilfe in Frage kommen bei:

o Leistungen von Heilpraktikern

o Wahlleistung im Krankenhaus (Chefarztbehandlung und Zweibettzimmer)

o Aufwendungen für Zahnersatz (Implantaten) - über den Festzuschuss hinausgehende Beträge

o Professionelle Zahnreinigung

o Aufwendungen in Pflegefällen

o privatärztliche Leistungen in bestimmten Fällen

Erbringt Ihr Arzt privatärztliche Leistungen, so erhalten Sie eine Rechnung auf Grundlage der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ). Ihre Aufwendungen sind grundsätzlich beihilfefähig, wenn Sie aus
Anlass einer Krankheit zwar als gesetzlich pflichtversicherte Person von Ihrer Krankenkasse keine
Sachleistung erhalten, die Bundesbeihilfeverordnung jedoch Leistungen vorsieht.

 Eventuell zustehende Kostenbeteiligungen der gesetzlichen Krankenversicherung, z.B. bei Zahnersatz,
werden mit ihrem Maximum angerechnet. Dies unabhängig davon, ob diese in Anspruch genommen
worden ist oder nicht.

Zusätzliche detaillierte Erläuterungen finden Sie bei der PBeaKK unter der Suchanfrage „ Bundesbeihilfever-
ordnung…“ https://www.pbeakk.de/suchergebnisse?tx_solr%5Bq%5D=bundesbeihilfeverordnung

und im Info-Blatt des Bundes „Beihilfeanspruch von in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversi-
cherten Ehepartnern/Lebenspartnern“ unter

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesbedienstete/Gesundheit-Vorsorge/Beihilfe/
Merkblaetter/pflichtversicherte_personen.pdf?__blob=publicationFile&v=21 
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Welcher Antrag ist zu verwenden?

 Wenn ein  Mitglied der PBeaKK für seine/n be-
rücksichtigungsfähige/n  Ehegatten/in  Beihilfe
beantragen möchte, dann muss der Leistungsan-
trag der PBeaKK L700 verwendet werden. Der
aktuelle Leistungsantrag findet sich unter 

 https://www.pbeakk.de/fileadmin/formulare/  
form_01.pdf 

 Für die Nichtmitglieder der PBeaKK stellt die 
PBeaKK einen „Antrag auf Beihilfe“ L701 zur 
Verfügung. Er ist zu finden im Internet unter 
Downloadformulare, Antrag Beihilfe.

https://www.beihilfedienste.de/fileadmin/
formulare/B_Beihilfeantrag.pdf      

 Um Beihilfe zu erhalten, reichen Sie den Antrag unter Beifügung der Rechnung mit dem Teilerstattungs-
bzw. Nichterstattungsvermerk der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung bei der Postbeam-
tenkrankenkasse ein. Die PBeaKK ist vom Dienstherrn beauftragt, in seinem Namen die Beihilfe festzu-
legen.

In welcher Höhe erhalte ich Beihilfe?

 Beihilfe erhalten Sie für Ihren verbliebenen Selbstbehalt in Höhe des so genannten Beihilfe-bemes-
sungssatzes. Der Beihilfebemessungssatz beträgt in der Regel bei:

- alleinstehenden aktiven Beamtinnen und Beamten 50%

- Beamtinnen und Beamten mit zwei oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern im 
Familienzuschlag

70%

- Versorgungsempfänger/innen (mit Ausnahme von Waisen) 70%

- berücksichtigungsfähigen Ehe-/Lebenspartnerinnen bzw.  Ehe/Lebenspartnern 70%

- Kindern, die im Familienzuschlag berücksichtigungsfähig sind und Waisen 80%

Der Erstattungsbescheid:

 Der Erstattungsbescheid der Beihilfestelle gibt darüber Auskunft, ob der Selbstbehalt nach den Regeln
der Bundesbeihilfeverordnung anerkannt und deshalb anteilige Beihilfe gewährt wird, oder ob ggf. beim
Arzt/Heilpraktiker zusätzliche Begründungen angefordert werden müssen.

 Zur Aufrechterhaltung der Ansprüche muss ggf. Widerspruch zum Bescheid eingelegt werden.
 Das Verfahren hierzu entnehmen Sie bitte

analog aus der  SBR-Info Nr. 1 vom Ja-
nuar 2018:

Ohne  vollständig  sein  zu  können  und  ohne
rechtliche Gewähr wollen wir mit dieser Hilfe-
stellung einen roten Faden darstellen.
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